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§ 1 (Status) § S(Lieferungsbedingungen)

Der Gesellschaffsvemag regelt die Rechte und Pflichten der l- Dem Strombezug liegen neben den
Gesellschafter inneriralb der SaG sowie im Veüältnis zum Verein Lieferungsbediugrrngen des Energi€versorgors auch die
und zum Energieversorger, Bestimmungen dieses Gesellschaftsvedmges zu Grunde,

so dass nur derjenige an die zentrale §tromversorgung
§ 2 (Gesellschaftszweck) angeschlossen werden kann, der die Bestimmungon dieses

Gesellschaffsvertrages anerkennt. Mit der Inbetriebnahme
L Zweckder StrG ist die Versorgung der im Bereich des des Anschlusses inKenntnis dieses Gesellschaftsvertrages

Vereins gelegenen Kleing&ten, t auben und Crundstücke gilt das Anerkenntnis als erteilt.
dcr Ccscllschaftcr mit Elcktrizität aus dcm öffcnilichcn 2. Dic zcntralc Ycrsorgungsanlagc ist zur Bcfricdigung dcs
Nef, unterwirtschaftlichenZielseüungen. gewöhnlichen Strombedarß eines Kleingartens ausgelegt.

2. Die StrG ist nicht auf Cewinnerzielung ausgerichtet. Deshalb dürfer nur solche Gedte an das Netz
angeschlosse.u werden, die diesem Bedarf entsprochen.

§ 3 (Herstellung und Verwaltung der Anlagen) Außetdem dürfen Elektrogeräte nur mit einem
Anschlusswcrt von insgcsamt 2 - 3 kW;h (ic nach Anlagc)

l. Die aufdem Vereinsgeltinde installierte zsntrale verwendet werden.
Stromversorgungsanlage (Übergabestation mit 3. Dis Geriellschafter der StrC dürfen ülrcr ihren Anschluss
Hauptztihler, unterirdisch verlegtes Kabelnetz, S[om nur liir ihren eigenen Bedarfbeziehen. Sie sind
Einzelzähleranlagen mit Fl-Schutzschaltem, insbesondere nicht befugt, Strom an Dritte weiterzugeben.
Haussic.herungskästen) wurde auf der Basis von
Vereinsbeschlüssen hergestellt. § 6 (Zuständigkeiten und Haftung)

2. Die gesamten Herstellungskosten haben die
Gesellschafter der St13 getragen. Wirtschaftlich ist die 1. Der Vereinsvorstand und die Gesctrräflsflihrer der StrG
zentrale Stromveßorgungsanlage somit Eigentum der sind zustlindig für die Versorgwrgsanlage von der
Cesellschafter der StrC, Übergabestelle des Stromversorgers bis zur Sicherung

3. Die Anlage wird treuhänderisch vom Verein verwaltet. innerhalb der einzelnen Laube. Frir die Elelrroinstallation
Der Vsreinsvorstand hat von seinem Recht Gebrauch ab Laubensicherung in der Laube und aufdem
gemacht, der SüC die laufende Verwaltuirg zu übertragen. Gartengelände istjeder Gesellschafter selbst zuständig,
Die Geschäftsführung der Sffi ist dern Vorstand verantwofilich und haftpflichtig.
gegenüber rechenschaftspflichtig. 2. Der Cesellschafter stellt richer, dass diese private

Installation jcwcils nach dcn gcltcndcn VDE-Vorschdftcn
§ 4 (Organisatlon der Stromgesellrchaft) ausgeführt winrl. Die Cesellschafter sind verpflichtot, die

Versorgungsanlagen mit der erforderlichen Sorgfalt zu
I . Die ShG hält bei Beda{ mindestens eiumal jährlich, eine behandeln und Risiken, z.B. durch Kontakt mit

Cesellschafterv'ersammlung ab. Zu dieser wird schriftl'ich Feuchtigkeit, zu vefireiden.
mit einer Mindestfüst von zwei Wochen eingeladen. Die 3. Defekte an Adageteileu bis zur Laubensicherung sind
Gesellschafterversammlung entscheidet in allen unverzüglich der Geschäftsfiihrung der StrC bzw. dem
Angelegenheiten der SkG mit einfacher Mehrheit der Vorstand zu meideuDer 7-uganganr Laube und zu den
anwesenden Gesellschafter. Anträge zur Tagesordnuüg Verfeilerschräuken ist den Geschä"{lsflihrem der SUG
s'ind spätcstcns cinc Wochc vor dcm sowic dcn Vorstandsmitglicdcm odcr dcrcn Bcauftragtcn
Versammlurgstermin den Geschäftsführern zuantellen. - auch nrecks Besichtigung des

2. Die Gesellschafteflersammlülg wählt zwei Gemeinschaftsanlagenteils oder zur Reparatur - nach
Geschäf,tsfiilner für zwei Jahre (Wiederwahl ist zulässig). Absprache zu gewähre,n.

Die Geschäftsführer haben alle organisatorischen und 4. Jegliche Haftung des Vereinsvorstandes für Sehäden, die
finanziellen Angelegenheiten, die mit der durch die Anlage oder deren Mängel verursacht werden,
Stromversorgung verbuaden siud, zu erledigeq ist ausgeschlosser. Dies gilt auch für Unfülle und
insbesondere den Stromvertrauch abzurechlen. Unfallfolgen sowie ftr Schäderq die durch

3. Die Haftung der Geschäftsführer ist aufVorsatz uüd Versorgungsunterbrechungen entstehen,
grobe Fahrlässigkeit beschränkl.

4. Die Tätigkeit der Geschäftsflihrer wird auf ehrenamtlicher § 7 (Rücklage, Reparaturen, Wartrng, Versicherung)
Basis geleistet. Für die besonders aufwändigen
Eiruelzälderablesungen mit Funktionqprüfung der FI- 1. Die §trG bildet für erforderliche Warlungs-, Reparatur-
Schutzschalter, z.B. zum Zeitpunkt der und Emeuerungsarbeiten sowie fi.ir andere Rjsiken eine
Jabrewerbrauchsfeststellung, sowie für außergewöhnlich Rücklage bis au Höhe von l0% der Erstellungskosten.
erforderlicher zeitlichen Einsatz und übrige Auslagen Die Rücklage ist aus den jähdichet Umlagen
(Fahrtkostcn, Tclcfon usw.) $haltsn dic Gcschäftsführcr anansammcln, die mit dcr V$brauchsabrrcclmung crhobcn
eine Entschätdigung bzw' Aufuandspauschale, über deren wetden.
Höhe die Gesellschafterversammlung entsclreidet. 2. Der unter §7. I gorarnte Ptozentsatz der Rücklage kafin -

5. Im Übrigen riehten sich die Rechte und Pflichten der z.B. bei erkermbaren Kostensteigerurgen - durch die
Geschäftsflihrer nach §§ 710 trBGB. Iahreshauptversammlung der StrC im Beschlussverfahren

6. Wcnnuud solange nicht wcnigstcns cin gcwähltcr ncu fcstgcsctzt wcrdcn.
Gesch2i.ftsführer vorharrdetr ist, känil der Vereinworstand 3. Die Geschäftsfühnrng der StrG entscheidet in
in seiner Eigerschaft als Treuhänder einen oder mehrere Abstimmung mit dem Vereinsvorstand, welclte Arbeiten
kommissarische Geschäftsführerbestellen oder die größeren Umfanges nach Dringlichkeit und Finarzstatus
Geschäfte vorübergehend selbst wahmehmea. zu welchem Zeitpunkt durchgeflihrt und beauftragt

7 . Die Geschäftsfiihruug unterliegt der Prüfmg dtrrch werdsn. Klsiüere Reparatureq die Wartung der Anlage
mildestens zwei Revisoren, die von der und die Funktionsüberprüfung der Fl-Schutzschalter in
Gesellschafteruersammlung gewählt werden. regelmäßigetr Abstäinden veranlasst die Geschäfl.sführung

der StrC.
4. Reparatffen, die durch unsachgemäße Handhatrung oder

Nutzung - gleich welcher Art - er{orderlich werden, sind
vom Yerurracher zu fifianzieren,

5. Die Verteiierschränke werden gegen Beschädigung und
Verlust versichert. Die Kostan werden rnit der
Iahresverbrauchsrechnung den Cesellschaft ern anteilig io
Rechnung gestellt.



§ 8 (Abrechnung undBezahlung)

I . Die eleL'trische Arbeit rvird für jeden Lar.rbenanschluss mit
einem geeichten Zwischenzähler gemessen.

2. Der Stromved)rauch wird einmaljährlich nach dem vonr
Energieversor3er festgelegten Ablesetennin fiir die
vergangenen 12 Monate berechnet.

Der Abrechnung liegen zu Grunde:

l. Vcrbrauch (k\Vlh)
2. Übertragungsverlust
3. Grundpreis
4. Versicherung
5. Umlage gem. \s 7
6. Allg. Vcrwaltungskostctr

Der ar zahlerde Betrag wird den Gesellschaftem
schdftlich ßitgBteih.

3. AlleOesellschafterhabenVorauszahlungenaufdie
Jahresabrechnung zu effrichter. Die Höhe der
Vorauszahlungen richtet sich nach derr Stromverbrauch
der abgelaufenen 12 Moaate. Für die erste
Verbrauchsperiode wird sie geschätzt. Die
Vorauszalrlungen werden von den Ceschäftstührem der
StrG festgesetzt.

4. Die dbschlusszahlung ist vier Wochen nach der
schriftlich erteilten Abrrcchnung füllig. Sie wird inr
Regelfall nach Ablauf der Vierwochenftist vom Konto
des Gesellschafters kostenfrei abgebucht. Zu diesem
Zwcck ist dcr ShC cine Bank-Einzugscrmächtigung zu
srteilen.

5. Erstattungsbeträge werden mit dernächsten
Vorauszahlung verrechoet.

§ 9 (Sperre der Stuomzufuhr)

Die StrG ist berechtigt, denjenigen Gesellschaftem, die grob geget
dicsor Vmtrag vcrstoßcn, insbcsondsrc rn'it ihrcr Zahlung in Vcrzug
gerate& die Stromzufirhr zu sperren. Bei aioht termingerechter
Zahlung ist zuvor eine zweirnalige erfolglose schriftliche Malnug
erforderlich.

Harurover, den

Stromgesellschaft des KGV Kleefeld GbR
Postfach 69 03 05
3A6Q Hannover

§ 10 (Kündigung)

l. DurchAutgabe des Gartens oder Pächterwechsel erlischt
die Mitgliedschaft cles bisherigen Gesellschaften
automatisch. Der Gartennachfolger ist verpflichtet, der
SüC als Gesellschafter beizutreten.

2. Bei Ausscheiden eines Gesellschafters aus der StrG hat
dieser Anspruch auf Rückzahlung des von ihm geleisteten
Anteils der Herstellungskosten der Gerneinschaffsanlage
gegenüber dem Nachfolgepächter. Ansprüche gegen den
Vcrcin odcr dic StrG sind ausgcschlosscn, cbcnso
Ansprüche auf Veeinsung.

3. Für die Installation in det Laube und aufdem Gmndstück
wird beirn Ausscheiden eines Gesellschafiers ebenfalls
von Seiten des Vereins oder der Str{i keine
Entschädigung gclcistct. Sic ist ggf. rnit dcm
Nachfolgepächter auszuhandeln.

4, Nach Kündigrurg eines Pachwertrages wird zum
Umschreibetermin eine Abrechnung der
Velbrauchskosten nasl Zählerstand erstellt. Fit die
übrigen Kosten entsprechend § 8 wird jeder angel'angene
Monal als voller Monat zu Grunde gelegl.

§ ll (Neuaulhahme von Gesellschaftern, nachträglicher
Anschluss)

I, Die Geschäftsführer der StrG können weitere
Interessenten in die Gesellschaft aufirehmen, wenn diese
den Gesellschaftsver8ag anerkennen und einen Beitrag zu
den Herstellungskosten leisten, der dem Anteil am
Erstellungswcrt dcr Zcnhalanlagc cntspricht.

2. Ein nachträglioher Anschluss eines Gafiens an die
bestelrende Anlage kamr nur von der Geschäftsfülrrung
der §trG und dem Vereinsvorstand gemeinsam genehmigt
welden. Die Aüs€hlusskosten hat der Antragsteller zu
tragen.

§ 12 (Schlussbestimmungen)

l. SoweitdieserGesellschaftsverlragkeineweitergebeoden
Regelungen enthält, gelteu die Vorschriften über die
Gesellschaften bürgerlichen Rechts (§§ 705 trBGB).

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtlich
uuwirksam sein, so wird hierdurch die GüItigkeit der
übrigen Bestimrrungen nicht berührt.

3. Mit Annahme dieses Gesellschaftsvertrages treten alle
vorherigen Gesellschaftsverkäge und Geschäftsordnungen
außer Kraft.

( Gesellschafter )( Strbmgesellschaft )

><


